
Sitzungsvorlage Nr.  _____/______2011 

 öffentlich (ö) 

 nichtöffentlich (nö)

GZ.: 902.413 Ke/BK Datum:  8. November 2011

Vorgang:       
 

zur Behandlung im 
 

Gremium Sitzung am 
Infor-

mation 
Vor-

beratung 
Beschluss-
fassung Bemerkung 

Ausschuss für Umwelt und Technik                   

Verwaltungsausschuss 17.11.2011   X          

Betriebsausschuss                   

Ausschuss für Jugend und Soziales                  

Wohnungsausschuss                  

Gemeinderat 22.11.2011     X       

 

Beratungsgegenstand: 
 
Genehmigung von überplanmäßigen Ausgaben aus der Bewirtschaftungszuständig-
keit des Fachbereichs Finanzen 

Beschlussvorschlag: 
 
Die überplanmäßigen Ausgaben entsprechend der Anlage 1, gedeckt durch Mehreinnahmen 
aus Steuern und Zuweisungen, werden genehmigt. 

Angaben zur Finanzierung (bei ausgabewirksamen Beschlüssen) 

 Mittel stehen im Haushaltsplan unter HHSt:       zur Verfügung. 

 Beschluss führt bei HHSt:       zu über-/außerplanmäßiger Ausgabe. 

      

 
Siegmar Kellert 

Anzahl Seiten: 2 
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Genehmigung überplanmäßige Ausgaben 2011, FB Finanzen 

Sachdarstellung / Begründung: 
 
Im Rahmen des 1. bzw. 2. Finanzzwischenberichts zum Haushalt 2011 (Vorlage 
118/2011) wurde der Gemeinderat über die voraussichtlichen Abweichungen bei den 
Einnahmen und Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan informiert. Nachdem eine An-
passung der betroffenen Planansätze durch eine Nachtragshaushaltssatzung nicht vor-
genommen wurde und auch nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen nicht er-
forderlich ist, bedarf es bei den Ausgaben formal einer Genehmigung der über- bzw. 
außerplanmäßigen Ausgaben durch das zuständige Gremium. Nach der Hauptsatzung 
ist für die Leistung über- bzw. außerplanmäßiger Ausgaben von mehr als 10.000 € bis 
25.000 € der beschließende Ausschuss, über 25.000 € der Gemeinderat zuständig. 
 
In der Bewirtschaftungszuständigkeit des Fachbereichs Finanzen sind die in der Anlage 1 
aufgeführten Planabweichungen zu erwarten. Es handelt sich dabei ausschließlich um 
die Überschreitung von veranschlagten Planansätzen, also um überplanmäßige Aus-
gaben. Die Leistung dieser Mehrausgaben ist auf Grund bestehender gesetzlicher Rege-
lungen bzw. vertraglicher Verpflichtungen in allen Fällen unabweisbar. Die Deckung der 
Mehrausgaben ist innerhalb des Verwaltungshaushalts durch überplanmäßige Ein-
nahmen bei Steuern und Zuweisungen gewährleistet. 
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